
Landtag Rheinland-Pfalz 
(II. Wahlperiode) 

Drucksache Abteilung II 

'Nr.625 

Regierungsvorlage 

Entwurf 

Drittes LandesgesefJ 
zur Xi:idcrung und Ergliozung des Besoldungsred1ts 

Vom •. . .• . .... 1953 

Det· Landtag von Rheinland- Pfalz hi;t das folgende Gesetz beschlo~sen, 

das h iermit verkündet wird: 

§ 1 

Das Besoldungsgesetz vom 16. Dezember 1927 (RGBl. I S. 349) in der 
nacl1 dem zweiten Landesgesetz zur Änderung und Ergänzung des Be 
soldungsrechts vom 18. Dezember 1952 (GVBl. S. · 167) für das Land 
Rhelnland-P!alz geltenden Fassung wird wie folgt geändert: 

1. § 6 erhält folgende Fassung: 

„§ 6 

11) Die lm Vel'hältnis eines Beamten des Reichs, des Bundes, eines 
Landes, einer Gemeinde oder einer sonstigen Körperschaft des ör!ent
lichen Rechts ve1 brad11e Ze·ii kann bei d-c1· Wieclerans1ellung eines 
früheren Beamten oder bei der Übernahme e ines Beamten in den 
Landesdienst mit Zustimmung der ober~ten Landesbehörde auf das 
Besoldungsdienst.alter an.ge l'echnet wel'den. Eine außerhalb des Be
amtenverhältnisses verbrachte Zell darf nur 7.Ur Hälfte auf das Be
soldtmgsdienst.aUe1· angerechnet werden und nur insoweit, als die 
Zeit nach Vollendung des dreißigsten Lebensjahres liegt und für die 
spätere Bcamtend'ienstzeit Iörderlkh war. Eine Zeit ist als förderlich 
zu betrachten, wenn di·e in ihr ausgeübte Tätigkei·t mindestens der 
eines Beamten der nächstnieclr igeren Laufbahngruppe entspricht. 

(2) Die Anrechnung el'folgt auf das Besoldungsdienstalter der E in
gangsgruppe der Dienstlaufbahn. Dabei gilt der Zeitpunkt der Ein
wel'sung in die Planstelle den Bcgi-nn des BE.'~oldungsdienstalters in 
der Eingangsgruppe, In den Fällen des Absatz.~ 1 S'clti 1 können die 
Ausfühl'ungsbestimmungen die Anrechnung bis auf das Besoldungs
dienstalter d er AnstcllungsgnippP ausdehnen. 

(3) An Stelle der unmittelbaren Anrechnung von Vordienstzeiten nach 
Absatz 1 Satz 2 auf das Bcsoldungsdienstaiter kimn na(']) § 17 ver
!ah~·cn werden, wenn die Anwendung dieser Vorschrift günstLgcr 
wlrkl" 

2. § 9 Absat;,, 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Verheiratete Beamte, deren Ehegatte Beamter, Versorgung.sbc
rechtLgtcr oder Angcstetlle r im öffentlichen Dienst ist und denen 
kein Kindenusclllag zusteht., e rhalten den WO'hnun.gsgeldzuschuß der 
nächstniedrigeren Tarüklasse. Sofern Kinderzuschlag zusteht, erhält 
nur einer der Ehegatten den vollen Wohnungsgeldzuschuß. und zwar 
derjenige, dem <ler Wohmmgsgeldzuschuß der höheren TarHklasse 
zusteht, b~i gleicher Tarifklasse Q.er ältere Ehegatte." 

3. § 10 Abs. l und 2 erhalten folgende Fassung: 
„(1) Ledige Beamte bis zum vollend,eten vierzigsten Lebensjahr er
halten an Stelle des Wohnungsgeldwschusses , der sich nach § 9 er-
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geben würde, den der nächstnied1·igeren Tarifklas~. L~ige Beamt•' 
erh.aht-n de.n vollen Wohnungsgeld7:\l~ch\1ß , solange S'Le im eigenen 
Ifausstan<l iht~m unehelichen Kiooc Wohrn.m~ un.d Unterhalt gew!\h
t·en. Ein Kind gilt ~udJ. dann als In. den ei:genen Hausstand aufge
nommen, wenn der Beamte es auf seine Kosten anderweitig 'Jntr.>r
bringt. ohne daß der FamiLienzu~mmenhang mit dem Hausstand ~ 
Beamten dauernd aufgehoben sein wll. 

(2J Ledigen Beamten s.oll der volle Wohnungsgeldzuschuß gE'Wilihrt 
werden, solange sie im eigenen Hausstand aus gesetzlicher oder sitt
liche r Verpflichtung Verwandten bis zum vierten Grade. '\rerschwä
gerten bis zum zw<"iten Grnde, Adopti1r- oder Pflegekindern oder 
Adoptiv- oder Pftegeelte!'n Wohnung und Unterhalt gewähren." 

4. § 10 erhält folgenden Abo;atz 3: 

„(3) Die e i•nsch ränkende Be~timmung im A.bs::it?. 1 Sat;i: 1 gilt nicht fü~· 
G eistliche." 

:>. In ~ 12 Absatz 2 wird der letzte Sat7. l'(f'l'trkh4>n, 

6. ~ 12 Absatz 3 erhält folgende f"assung: 

„(3) Änderungen des Ortsk!assenverzeichnisses, die der Bundesm!nister 
dc1· Finanzen mit Zustimmung des Bundesriats vornimmt, gelten a1Jch 
flir Lande-sbeamte. „ 

1. § L4 Ah;:;atz 1 erhält folgende Fassung: 

.,(l) D~t> 81'."amten erhalti>n fi.ir jedes eheliche Kind bis zum \1öllencte
t.C'n vierundzw<in)'Ji14-"tl:'n LPl)f>n-:~ahr einen KinderzuRchl!l~. l>ic:::er 
bcn·ägt für Ki.n<ier 

bi~ zum vollendeten sechsten L~·ben;;,iahr 
monatlich fünfund;r;wanzig Deuti<ctw Mark, 

\Jis zum vo!!enodeten vierzehnte-n Lebens.iahr 
monatlich dreißig Deutsche Mark und 

m onatlich fünfunddreißig Deutsche Mark." 

8. ;:i 17 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Zeit einer vollen gleichzubewert.enden Tätigkeit im öffentlichen 
D ien st wird ·in vollem Umfange auf das Diätendi.enstalter anger~ch
net . Sonstige Zeiten einN· volle<n Tätigkeit können mit Zustimmung 
der obersten Landesbehörde zur Hälfte auf das Dlätendiensta ltc-r ange
redmet werden . soweit sie füi· diie ~pätere Be::imtenti\ti!!;'keit Wrd(•r
lich waren. 

Wird eine pt'aktische Beschäftigung als Vorbedingung für die Ober
nahme in das Be<:1mtenverhältni•;i gefordert. so knrm sie in diesem 
Umfange voll angerechnet werden, wenn die Hä.J.fte der Gesamt
dienstzeit. dahinter zurückbleibt. Die hiernach an:r.nrechnende Zeit 
ist um die an der vorgesd11·iebenen Dauer d·es Vorbet•eitungs.di~ns1l'"~ 

fehlende Zeitspanne r.u verkürzen. soweit ein Vorberelt\mg:o;rli('n~t 

n i<:ht ci bgelf'i·!:tet worden ist. „ 

9. !! a6 Satz 2 erhält folgende Fasstmg: 

.. § !l Ab~. 4 und !! 10 gelten entsprechend.~ 

10. § 45 erhält folgen~ Fassung: 

.,§ 45 

Die Ausfühn•ngsbes timmungen zu diesem G esetz erlassen der Mini
~t er für Finanzen und Wif'deraufbau und der Minister des Innern." 

§ 2 

Die dem Besoldungsgesetz vom 16. Deio:ember 1927 (RGBI. I S. 349) in 
der nach <iem zweiten Landesgesetz zur Änderung und Ergänzung des 
Besoldungsrechts vom 18. Dezember 1952 (GVBL S. 167) für das Land 
Rheinland-Pfalz geltenden Fassung als Anlagen beigegebenen Besol
durugi;o!'dnungen A (aufsteigende Gehälter), B (feste Gehält~r) und H 
(Hochschullehre-r1 werden wie folgt geändert: 

Landtag Rheinland-Pfalz 



Abteilung II 

I. 
Besoldungsordnung. A 

l. Die Angaben über die Zu\\Tcisung zu den Tarifklassen des Woh
nungsgeldzuschu.sses erhalten folgende Fassung: 

(a) Bei den Besoldungsgruppen la und lb 
Wohnungsgeldzuschuß: II 

(b) Bei den Besoldungsgruppen 2a, 2cl, 2c2, 2d, 2e, 3a, 3b, 3c und 3d 
Wohnungsgeldzuschuß; III · 

(c) Bel den Besoldungsgruppen 4al, 4a2, 4b2, 4cl, 4c2, 4d, 4e, 4f, 
5-a und 5b 
Wohnungsgeldzu~<·huß: IV 

{d) ßei den Bcsoldung.sgnippcn 9, lOa, lOb und 11 
Wohnung,;geldzuschuß: V. 

2. Die Bcwld-ungsgruppe Sb wil'd gestrkhcn. 

3. In B~~old'Ungsgruppe 4c2 wil'd hinter „Lehrer an den Volksschulen. 
soweit nit'ht in der Besoldungsgruppe" die Bezeichnung ,,A 4b2" 
durch „A 4a2" ct·setzt. 

II. 

Besoldungsordnung B 

Die Angabe übel· die Zuweisung zu den Tarifklassen des Wohnungs
geldzuschusses erhält. bei Bcsoldungsg1'Uppe 10 folgende Fassung: 
Wohnungsgddi.U.schuß: II. 

III. 

Besoldungsordnung H 

Die Angaben über die Zuweisung zu den Tarifklassen des Woh
nungsgeldzuschusses erhalten bei den Besoldungsgruppen la und lb 
folgende Fassung: 
Wohnungsgeldzuschuß: II. 

IV. 

Au!stell'ung des Wohnungsgeldzuschusses 

Die Aufs.lellung des Wohnungsgeldzuschusses (Anlage 4) zum Be
soldungsgesetz vom 16. Dezember 1927 (RGBI. l S . 349) erhält die aus 
der beigefügten Anlage ersichtliche F;,i,,;„un~. 

§ 3 

§ 6 Abs. 1 des Ge~etzes üb.er die Dienstb„:.:Lige der Lehrpersunoen an 
den Beruü;schulen (Gewerbe- und Hand~l~leht·erbe.soldungsgesetz - GBG) 
vom 16. April 1928 (Pt·GS. S. 89) erhält die folgende Fassung: 

„(1) Die Hi.ihe des Wohnungsgeldzuschusses der hauptamtlichen plan
mäßig angestellten Lehrper.son<:>n bemißt skh na<.:h den Vorschriften 
des für d.ie unmittelbaren Staatsbeamten maßgebenden Besoldungs
gesetzes, und zwar 
a) in der Besoldungsgruppe 1 nadl Tarifklasse III, 
b) in der Besoldungsgruppe 2 nach Tarifkla1'se III, 

c:) in der Besoldungsgruppe 3 nach Tarifklasse IV, wenn sie e>inen 
Besoldungsi.usc:huß (§ 5 GBG) von jährlich mehr als BOO DM be
ziehen, nach Ta-rifklassc III, 

d) in der Besoldungsgruppe 4 nach Tarifklasse IV." 

§ 4 

In dem durch die Verordnung vom 23. Oktober 1924 (Reichsbeii01dungs
blatt S. 289) fe,;tgelegten Ortsklassenverwichnis wird die Ortsklasse D 
gestrichen. Alle Orte, <He nach dem Orl!;klassenverzeichni.s und den 
hierzu !inzwischen ergangenen Berichtigungen, Änderungen und Ergän
zungen der Ort:sklassc D zugewiesen waren, werden der Ortsklasse C 
zugeteilt. 

§ 5 

An Ste lle der im Ha usha ltsjahr 1952 gew ährten einmaligen Z ahlungen 
wil·d die n ach § 1 Ab~. 2 des Lande.sgesetzes zur Änderung und Er gän
zung des Bc.soldun~1:eeht.:; vom 13. Dezember 1951 (GVBL S. 197) vom 
1. Oktober 1951 ab zu zahlende Zulage für die Zeit vom 1. April 1953 ab 
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um wellt:'!'~ 7.\\:anzig v. H. des Grund~hfllts erhiiht; <i~ gilt. auch. ·w~nn 
der Vi:>rsorgungsfall in der Zeit vom 1. Oktober 1951 bis :n. Mä1·:r. 195:f 
eingelr.:-l"'n is1 . . „ „, . . . .•.• „ ..• „ „.„.„„.„„.„„ „„„.„„„„ • .• „„„„. „ •. 

Das e:leiche J?:ilt für ct:ie nach li 3 aaO. den Bmpfängern von ·Arrnts~halt 

!';C'währ1e Zulage. 

§ 6 

An .Stdle der im Haus-haltsjahr 1952 gewahrten eirnmali~n 7.ahlunQ!en 
l r ... ten · „.„ „.„„.„ ... . · · 

L zu cten nach !i 2 des Land€sgesetzes zttr Änderung und ~rg~m:ung dP!> 
Bc·s0Jdungs1·echts vom 13. De1.ember 19!il (GVBI. S. 197) vorgc-sch!'ncr. 
Zulagf'n von zwanzig v. H. und sE>t·h~hn v. H. Hir d~e- Zoeit · ·v<nM„ 

1. Apl'i.l 1953 ab weutere zu~ag;en in jeweils gleoi'cher Höhe; 

" zn r!1•r Huf Grund de:<: § 6 Ahs. 2 des Gesetzf's imr Andorun!;l und lt~r
!.:iinz11ng d~·;: Be~oldungsrechts vom 6. De71Pmhl"r 111~1 in der lfa~:::un~ 
d L•, Z\'."'' '!"n Ge-..etr,t>s 7,11r Ande1·ung und E.rR,äm'.un~ des Be:-:n~rlun~s

rcdü~ vum 20. August 1952 (BGRI. I S. 582.J vorge.oohen~n Erhöhun~ 
de r tll>1.' r li(<mgs!o(ehälter und Übergangsbezüge um zwanzig v . H. · für 
<lit> untt>r das Landel'>ergänzungsge;ietz vom 31. Mai 1952 (GVBI. S. 911 
fa!i':"nden Personen für d i,e Zeit vom l . April 195"3 ab eine weitere Er
hühung im gleichen Umfang. Dle Ubcrgangsgehätter und Übergangs
l.ieLÜtt.t> dürien einschließlich der Er·höhungen das naoh An\'l>--endung 
Gl't ' Nr. t sich ergebende Ruhegehalt nicht übersteiff4!'1'1"'" ,„ .. „„. „,„ „,.,.,. ,„.,.„„„ 

Dit• Ym~chri'ften des § 1 Nr. 9 und ·des & 2 Abschnitt I Nr. l. . Ab
~dmit te 11. III und IV getten entllprechend für den Wohnm1•gsgetd:m
~drnl\, ner h.<-i cif>r RerE>chnung- dl:'r im ~ 2 d:e!; Landt>.c:ge.c:et:i:P.~ 7.llr Änrle
t'Lll\1'{ l.llld r:rgänzung des Be:-o!dunll;Nt"f'Jeht;; Vl.tlll 13. De7.emhC'r l~.'\1 (GVBi. 
s. l!J'7i ~zdchneten Bezuge zugrunde zu legen ist sowie für den Woh
nung~geldz11sc·huß der unter das LandesergänZJungsi;(esetz vom 31. Mai 
11!52 ~G\"Dl. S. 91) fallenden Pel'sonen. auch wenn der Vel'eorgung:!;fall 
\"Ol' dt>m Inkrafttret.en dli~e::; Gesetzes eingetreten ist . 

.<: n 
'II 0 

Dc>r Minii;ter für Finanzen und WLcderaufbau e rläßt. im Einvcrneh
mPn mit d~m Mi1ü;;ter des Innern die allgemeinen Verwaltungsvor-
scl11-i ff ~11. .„ . „ .„ ., ,,,.„.u,„„ „,.„ .•. „.t1111111111·„,.„.„.11 • • „.,. „. „ . 

§ 9 

Der Mini10ter für Finanz~ und Wiederaufbau wird emllich1igt, im 
F.:nvernehmen mit dem Minis ter des Innern den Wm·tlaut dies Besol
durtg„gel"et'I.~ tmd seine AnlagE>n in <iei· n<&ctl dem :lweiten Lande.sgesct.z 
~.ur Ändetuu·g und Ergärnzung dies Besoldungisredits vom 18. Dei.embcr 
19!1·2 (GVßl. S . lf}7) und diesem Gesetz geltenden Fa5SUng im Gesetz- und 
Vcrordnung;.blatt der LandEsregierung Rheinland-Pfalz bclrnnntzuma
eht>n und dabei auch die dunn die veiränderten staatsrechtlichen ·Ver
hältnisse erford erlichen Anpassunge-n des Wor-tlautes und der Amtsbc-
zeidmungt-n vorzunehmen. . . . . 

§ 10 

D ies·es Ge~tz tritt am 1. Januai· 1953, <ii.tl §§ 5 und 6 jedoch erst am 
1. Apr il 1953 in Kraft. 

M a i n 7.. den . . . . . . . . 1953 

Der Ministerpräsident 

Landtag Rheinland-Pfalz. 



Abteilung II 1809 

- Anlage -

Wohnun&s&cldzuschuß 
in DM jähr lich und monatlich 

a) für Beamte m it ·weniger als drei klnderzuschlagfähigen Kindern 

Tat•ifklasse 
Orl:;klasse r II III IV V VI VII 

Sonder-
klasse 2730,- 2184,- 1716,- 12.4.8,- 936,- 684,- - 438,-

227,50 182.- 143,- 104,- 78,- 57,- 36.5-0 
A 2340,- 1872,- 1482,- 1092,- 792,- 576,- 372,-

195,- 156,- 123,50 91 ,- 66,- 48.- 31 ,-
B 1950,- 1560,- 1170,- 858,- 654.- 480,-- 312,-

162,50 ' 130,- 97,50 71,50 54,50 40.- 26.--
c 1482.- 1170,- 936,- 702,- 516,- 3'72,- 234.-

123,50 97.50 78,- 58,50 43.- 31.- 19,50 

b) für verheiratete, verwitwete oder geschiedene Bea mte 
mLt drei oder vi.e1· kindel'zusehlagfähigen Kindern 

.. " . • . „ •. .„„ ••• . " . „„ .. ...... -- „ 

Tarifklasse 
Orl:;klasse I II III IV V VI 

1 • · · -·-··· 

Sonderklasse 3360,- 2688,- 2112,- 1536,- 1152,-- 846,-
280,- 224.- 176,- 128.- 96,- 70,50 

A 2880,- 2304,- - 1824.- 1344,- 984,- - 714,· ·-
240,- lSZ,- 152,- 112,-· 82,- 59,50 

D 2400,- l~:W.- 1440,- 1-056,-- 810,- 600,-
200,- 160,- 120,- 88,- 67.50 50,-

c 1824,-- 1440.- 1152,- 864,- 636,- 462,-
152,- 120,- 96,- 72,- 53,- 38,5-0 

c) fü r verheiratet~, verwLtwet ~ oder geschiedene Beamte 
mit fün! oder mehr kinderzuschlagfähigen Kindern 

Tar ifklasse 
Ql'lsklasse I II III IV V VI 

Sondi:!rkla ssc 3780 ,- 3024,- 2376,- 1728,- 1296,- 954,-
315,- 252.- 198,- 144,- 108,- 79,50 

A 3240,- 2592,- 2-052,- 1512,- 1104,--· 804,- . 
270,- 216,- 171.- 126,- 92,- 67,-

B 2700,- 2160,- 162<>,- 1188,- 912,- 672,-
225,- 180,- 135,- - 99,- 76,- 56,-

c 2052,- 1620,- 1296,- 972,- 714,- 522,-
171,- 135,- 108,-- 81,- 59,50 43,50 

„ . .. -· .„ ... 
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Begründung: 
Das Gesetz übernimmt die für da.s Bunde8besoldungsre<.-ht in ~m 

Dritten Gesietz zur Änderung und Ergänzung des Bewldungsrechts vom 
;?7. Miirz 19!5:i (Bf;Bl. 1 S. 81) enthaltenen B~>1limmungen, soweit sie für 
Rheinland-Pfalz von Bedeutung sind. 

7.11 ~ 1 Ziffer 1 
Dur<:h die Änderung wicx:! der Umfang der 7.tt'lll!*igen An'r~Cht'tltt'Jg 'dm· 

außerhalb des öffentlichen Dieni::tei:: vPi-bt'ä(ht...,n Bf'~<'h~ rtf111'.nngl'l7.~tt>n 
t:·1 ,,.,•iterl und die Anreclmungsmet'hooe Vl"r<>lrnfacht. 

Zu § 1 Ziffer 2 
N<1t:h d-t>r l>i·shel'tgen RPgehmg e1·hlelt. ei·n 'l"f>rhf"trlltMe-r wefüll<•h!f>r 

Bf'amtff nu-r die HäHte des Wohnung!l>gelCW.u!<rhW!ls>t"~: dl~er halbe Wnh
mmg.sg+.'l<iwsehuli entfiel. wenn t:i.Pr fl:t>Pmflnn 11l!t Be-1\mtM' od;e.r An'!te
,.,1ellter im öHenfüchen Dienst bereits Wohn'l.l'!lg'sgeldzuNiliu'ß ~oieon 
h;it. Wegen des Gleid1heit8Sat:zes für Man<T! unld FrtlU'"1\'\" "A't'f!R~r·'3 · "A'tl~:·? 
und Ar~iket 117 de!: Grundgesetzes war es ootwf'ndig. eine Neureg.E>lttng 
itber di-e Zahlung di"i; Wohnung~eldzus-chi.~ filr <11-n "Ftill , c'l:otß hPf"'" 
Eh~gat1f:'n im iiffentliC'heon Dienst stehen, zu treffen. 

Dem Gleic·hhe~tssatz wurde dadimch Rechnung getragen. dl!lß ~edem 
d: r 101 iiffentlichen Dienst st.PhPnd't"Tl ~:hE'g:itten ein An!'IJ')rtrch aut eln 
Wt•hnungsgE>ld - Wf'f!1n auch nicllt auf ein Wohnun.gsgeld 1n votlor HöhP -
1.u„rkannt wur<le. jedoch die Folge ausgeschlossen wurde. daß jeder Ehe
i4<i t t„ für cliP <lol'h gPmeinsame Wohnung <l~n V()H<>n Wohnungsg!'lct:m
"dmfl l'rhÄ!t und l:leici~ !i(emein!'am a.us dem GIE'llChheit~~tz elnert · 'PC'tc 
"' 'nlichen Vorteil <J.urC'h einen 1m~ngf'ml'<:<::~n h(>hen Wohnun~~y,eldzu-
>-t·huß er;delen. „ .. 

Zu !i 1 :liffer 3 
Mit ctPm er~ten S::it7. <ier Neufll'~""UnJ?: ~ !i IO Ab~. 1 wird unte"I' \lt>r-· 

te>.<·et·ung dE'r Lebcnsal.tersg>i."€nze me ursprUngliche Fassung des Berol
dttnRs~,.:et7.es vom 16. De7.ember 1»27 wiederhPrgestellt. die im Jahre 
l !!:~6 ht>i ner Angleichung der prei1ßi1l<'hrn Besoldung an di-e ~khsbei:nl
dung ;iufgegehen wo!'den war·. Durch den 7.Weitcn S;itz der Ne,1fa.i:!':nng 
d\"'s ti 10 Ab!'. 1 er fahrt>n lerli.e:e ~l'.'amtl'.' mrt unehelkhPn Kin.ctrrn rli.P 
glci·ch<"' Rrhand.:l·ung v-.--ic ledi~e Beamte. diie im eigenen Hat.L.~ta.:nrl :'lt!!;. 
rnziai':'r ode1· !;ljttlichE'r Verpflichtun!( Verwand1.en oder Verschwä~en 
'.'!ohm.m~ \incl Unterhalt gewähren; der Am:prum eines ledigen H"l!~mten 
au f <l-t>n vollen Wohnungsgeildzu~chuß erlitscht n icht -OacJ.urch. daß er das 
in <l.;.11 Haui:i:tand <1nfgefl'l1mmPn~ Ktnd ohne Aufhebung de~ Fnmiiien
,;u ,.,an1111e11hanges auf „einP Ko:::ten e1ncrerweitii.11; untel"brin~. 

Fenwr .~oll den Jpd•igE'n HeamW?l <ier volle Wohnunigsgeldzu!?!:huß ge
W•ihrt we-r'<ien. sol11'0ge Rie im eifle:n.en Hat1sstand aus ll!eSetzlichoe'r · oder 
,.,ill lid1er Verpflichtung Angehörigen Wohnung und Unterhalt gewähren. 

Zu !i 1 ;f.iffer 4 
Auch hier wird die ur:;prüngHche Fas.'l!llng a~s Gesetz.es vom 16. De

z<:•mhror 11<27 wif'<i1l"rher~tellt. cl'ie im .Jahr~ rn:i6 auf11:ei;teben V1rorden ist. 

Zu !i 1 Ziff~r 5 
Die .Streichung der bisher irm lii 12 Abs, 2 letzter Satz· enthaltenen 

!"• 111r!Prvorl'chrift für frühere Gauhauptstädte erll:lbt sich aus den ver
;indertt>n ~t<Llltsr·edlt lichen Ve1·hältnis<ien. 

Zu § 1 Ziffrr G 
Nachrl<>m der Bundesminister d~1· lt'inant.en durch !i 1 Ziffer 6 des 

Dritten <.;esetzes zur Änderung und E1·~ii11t.unM. de~ Besoldungsrecltls VQm 
27. 1\1ärz l9!l3 tBGBL r S. 81) ermächtigt vJordcn ist~ .in besonders be;(rün
dt•ten A11.-n;:ihmefällen einzelne Orte odoer Ortsteile mit Zustimmung des 
Bundes rnts in eine andere Ortsklasse einzureihen, erscheint es zweck
mät:li.e:. c!Pr11rtige Anderun~en des Ortsklassenverz.eichnisses audl für die 
Landesbeamten in Kraft zu setzen. 

Zu§ 1Ziffer1 
Eine Staffelung der Kinder:r.usC'hl~ge nach dem Leb1msalter. hat bereits 

in den Jahren vor dem Inkrafttreten des Besoidungisge~t!l:t:t!s vom 16. De
zember 1927 bestanden. Die Staffelung nach dlem Lebensalter der Kin
der· wir<l dem Sinne des Kinderzuschlaigs, einen Beiti·ag zur Erziehung 
d1•.-, Kindes 7.ll ·leisten, am meisten gerecht, da erfahrungs.gcmäU die Auf
wendungen füt· diie Erziehung dei. Kinde:; mit steigendem Le~ruialrer 
anw<ichscn. 

Zu § 1 Ziffer 8 
Durch die Ändernng wird die Anrechnung von Vordienstzeiten a ul das 

Diät.endit>n1;!.alt~ erweitert und vereiniadü. 
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Abteilung II 

Zu§ 1 Ziffer 9 

Da sLd1 die Höhe des der Berechnung des Ruhegehalts zugrunde He
genden Wohnungs.gc-Idzuschusses nach den §§ 9 Abs. 4 und 10 richtet, war 
eine entspret•hcnde Ergänzung des § 35 erforderllch. 

Zu § 1 Ziffer 10 
Dcx· Erlaß von Ausführungsbestlmmungen war dem Mini.stet' fül' Fi

n0inzen und Wicderauföau als dem für das Besoldungsrecht federfüh
renden Minister und dem Minister des Inn>.?rn als dem für das Beamten
recht zuständijen Minlister zu übertragen. 

Zu § 2 Ab:;dmitt 1 Zlffet· 1 

Die Änderungen bringen für jede Besoldungsgruppe einen einheit
lichen Wohnungsgeldzu.schuß. Dadurch werden die Bezüge der jüngeren 
Beamten ve1·bessert. 

Zu § 2 Ab~(!h!!H! !' Ziffe!~ 2 
Beamt·e der Besoldungsgruppe A 8 b (Postassistentinnen) sind im Lan

desd.lenst nicht vorhand<!-n. 

Zu § 2 Absl'lmltt 1 Ziffer 3 

Die Vorschri!t ist eLne Folge der Hebung der Hilf::IS<.:hullehrer in di(! 
Bcsoldungsg1'uppe A 4 a 2 durch § 2 des Zweiten Land~sgesetze;; zur 
Änderung und Ergänzung des Besiotdungsrecht.~ vom lB. Dezember 1952 
(GVBl. S. 167). 

Zu § 2 Absclmlttc II und III 
Dlc Maßnahme ist bedingt durch die im § 2 Al>schnitt I ZLffer 1 ge

tro!fetw Regeiung. 

Zu § 2 Abschnitt l\' 
Im Zuge der Maßnahmen zur wirtschaftlichen Besserstellung kinder

relt:he1· Bcamtenfamilicin bringt d!ie Vorschrift ei.ne Erhöhung der Sätze 
für d!cn Wohnungsgeldzuschuß del' Familien mit drei und mehr Kindern. 
Auch der Wohnungsgeldzuschuß der übrigen Beamten wird geringfügig 
Ct'höht. 

Zu§ 3 
Die Vorsch1'ift bl'ingl auch rür cHe nach dem Gewerbe- und Handcls

ieh1·crbcsoidt1n~gesetz besol.0.eten Beamten einen ei.nheiHk:hen Woh
n:ungsgeldzuschuß für jede Besoldungsgruppe. 

Zu§ t 
Als erste Maßnahme im Zuge der dul'ch die wirtscha[tliche Entwick

lung erfordit::dichen Verringerung der Anzahl der Ortsklasren wird cliie 
Ort~klasse D aufgehoben. 

Zu§§ 5 und 6 
Im Zuge -ckt· Maßnahmen zu1· AngleLchung der Bcamtenl.>e~oldung an 

die Leben~haltun1gsko;;ten sind die Grundgehälber de1· Beamten und Ver
sorgungsempfän!1ier entsprechend dem E11sten Landesgesetz zur An~runig 
und Ergänzung des Besoldungsrechts vom 13. Dezember 1951 (GVBL 
S. 197) um weitere 20 v. H. erhühl worden. Damit sollen für das neue 
Haui;hrutsjahr ein.maHge Zahlungen, wie sie im vergangenen Haushalts
jahr gewährt worden sillld, abgelöst werden. 

Zu§ 7 
Es bedurfte einer besonderen Bestimmung, um die auf dem Gebiete 

des Wohnungsgeldzuschus.~ für die aktiven Beamten getroffene Neu
regelung auch fül' die Versorgungsempfänger de.:; Landes in Anwendung 
zu brlll1gen, deren Versorgungsfall vor dem !nkrafttret·en diie,;e:; Gesetzes 
elngetret.en i:;t. 

Zu§§ 8 und 9 
E~ gilt die gleiche Begründung wie zu § 1 Ziffer 10. 

Zu II 10 
Di<e einzelnen Bc.stimmungen des Gesetzes werden in Übereinstimmung 

mit den entspr~henden Vol'schriften des Dl'itlen Besoldungsänderungs
gesetzes des Bundes in Kra(t gesetzt. 
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